
temporäre extern zugeordnete CEF Flächen für Feldlerche und Schafstelze : 
Fl.Nr. 158, Gmkg . Treinfeld 

für die Herstellung von jeweils 2 Feldlerchen- und Schafstelzenrevieren 
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Markt Rentweinsdorf
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
"Photovoltaik- Freiflächenanlage Kutschenberg"

PRÄAMBEL
Der Markt Rentweinsdorf erlässt gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221), und des Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385), sowie des Art. 81 
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. 
S. 371), und der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176), diesen Bebauungsplan als Satzung.
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Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat des Marktes hat in der Sitzung vom .................. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom 20.09.2023 hat in der Zeit vom .................. bis 
.................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
Grünordnungsplan in der Fassung vom 20.09.2023 hat in der Zeit vom .................. bis 
.................. stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der 
Fassung vom .................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis .................. beteiligt.

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan in der Fassung 
vom .................. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
.................. bis .................. öffentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher 
bekannt gemacht.

6. Der Markt hat mit Beschluss des Gemeinderates vom .................. den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan sowie Vorhaben- und Erschließungsplan in der 
Fassung vom .................. als Satzung beschlossen.

 
(Siegel) Markt Rentweinsdorf, den ..........................

........................................................
Steffen Kropp
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Markt Rentweinsdorf, den ..........................

........................................................
Steffen Kropp
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan 
wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie Vorhaben- und 
Erschließungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan sowie 
Vorhaben- und Erschließungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der 
Bekanntmachung hingewiesen.

(Siegel) Markt Rentweinsdorf, den ..........................

........................................................
Steffen Kropp 
Erster Bürgermeister

A. Festsetzungen durch Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO)  

SO

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

0,6        Grundflächenzahl (GRZ)

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

6. Flächen oder Maßnahmen für Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung   
von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB)

Entwicklungsziele 

Gras-Krautsäume (Maßnahme 1)

Hinweise

vorhandene Grundstücksgrenzen (mit Flurnummern)1030

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

4. Grünflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) 

Private Grünfläche (Abstandsfläche zu Leitungen)

Einfriedung Sondergebiet

Sonstiges Sondergebiet 
Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflächenanlage" 

  Schutzgebiet LSG-00573.01 Naturpark Hassberge

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU mit Nummer (außerhalb des Geltungsbereiches)6332-1362-004 

Hochspannungsleitung

Gemarkungsgrenze

Pflanzung von Wildobstbäumen (Maßnahme 4)

-1- -2-

-4- -5-

CEF Fläche

SO-Fläche

5.  Verkehrsflächen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)   

Private Verkehrsflächen (Zufahrt)

7.  Flächen für die Wasserwirtschaft 
     Umgrenzung von Flächen für den Hochwasserschutz

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)   

Flächen für den Rückhaltung von Niederschlagsabflüssen

Interne Ausgleichsfläche/-maßnahmen externe = CEF-Flächen für Feldlerche 
(Maßnahmen B 4.3)

Pflanzung von Wildobstbäumen und Sträuchern (Maßnahme 3)

Naturnahe Hecke aus Sträuchern (Maßnahme 2)

-3-

58,6
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